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Gründungsformalitäten: 
Von Gewerbeamt bis Handelsregister

Bettina Schoenau, IHK Berlin (Gewerberecht)
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Wirtschafts- und 
Steuerrecht

1. Qualifizierung der Erwerbstätigkeit als Freier Beruf oder Gewerbe
2. Anlaufstellen für den Gewerbetreibenden:
• Handwerkskammer?
• Finanzamt
• Gewerbeamt
• Berufsgenossenschaft
• Arbeitsamt?
• Krankenkasse?
• Freiwillige Rentenversicherung?
• Betriebsversicherung?
• Fachverband?
• Handelsregister?
3. Rechtsformen

4. Reisegewerbe

5. Erlaubnispflichtige Gewerbe

6. Scheinselbständigkeit



2

Bettina Schoenau

Bereich 

Wirtschafts- und 
Steuerrecht

1. Abgrenzung Freier Beruf – Gewerbe

• Definition „Gewerbe“: Jede nicht sozial unwertige auf Gewinnerzielung 
gerichtete, selbständige Tätigkeit, ausgenommen Urproduktion, bloße 
Verwaltung eigenen Vermögens und Freie Berufe.

• Definition „Freie Berufe“ nach § 18 EStG: Wissenschaftliche, 
künstlerische, schriftstellerische Tätigkeiten höherer Art sowie
persönliche Dienstleistung höherer Art, die eine höhere Bildung 
erfordern. Katalogberufe und ähnliche Berufe.

Weitere Informationen:

www.ihk-berlin24.deDokument Nr. 2707
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2. Anlaufstellen für Gewerbetreibende

• Ggf. Eintragung in die Handwerksrolle (Anlage A/B)

• Anmeldung beim Finanzamt (beim Betriebssitz): Fragebogen ausfüllen 
zu zukünftigen, geschätzten Umsätzen zu Gewinnen, 
Vorsteuerabzug...

• Anmeldung beim Gewerbeamt: Zuständiges Gewerbeamt: 
Geschäftssitz/ Wohnsitz (Formulare z. T. per Internet)
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Anzeigepflichtig:

• Beginn des Gewerbebetriebes (z. B. Anmietung der Gewerberäume)

• Verlegung des Betriebes

• Änderung des Gegenstandes

• Betriebsaufgabe

Anzeige: 

Durch alle Gesellschafter, bei juristischen Personen: 

Geschäftsführer, Vorstand

Info an: Finanzamt, IHK/HwK, Berufsgenossenschaft,

Statistisches Landesamt
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• Berufsgenossenschaft: Anmeldung wegen Pflichtversicherung 
(Mitarbeiter) oder freiwillig. 

• Ggf. Arbeitsamt, wenn Mitarbeiter eingestellt werden. Beantragung 
einer Betriebsnummer

• Ggf. Krankenkassen, wenn Mitarbeiter eingestellt werden, Anmeldung 
zu allen Sozialversicherungen.

• Ggf. Freiwillige Rentenversicherung

• Ggf. Betriebsversicherungen (Betriebshaftpflicht, Gebäudevers.,.....)

• Ggf. Fachverband: sofern man Mitglied werden will, freiwillig.

• Ggf. Eintragung ins Handelsregister (über den Notar beim AG 
Charlottenburg), Firmenanfrage bei IHK, Gegenstand auf 
Erlaubnispflichten überprüfen lassen.
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Das Metaformular: Alle Formalitäten in einem Formular

Mit einem Formular können Sie folgende Anmeldungen vornehmen:

• Gewerbeanzeige

• Finanzamt

• Berufsgenossenschaft

• Deutsche Rentenversicherung

• Agentur für Arbeit

• Eintragung in das entspr. Verzeichnis der Handwerkskammer oder IHK

• Mitgliedschaft in der Innung

www.startercenter-berlin.de

Start: 1. Juli 2008
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3. Rechtsformen

• Personengesellschaften: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
offene Handelsgesellschaft (oHG), Kommanditgesellschaft (KG), 
GmbH & Co. KG, Partnerschaft etc.

Gemeinsamkeiten: persönliche Haftung, keine Rechtsfähigkeit der 
Gesellschaft

• Kapitalgesellschaften: GmbH, UG (haftungsbeschränkt) Ltd., AG etc.

Gemeinsamkeiten: keine Persönliche Haftung, rechtsfähige juristische 
Person, Publizitätspflichten, Organe
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4. Reisegewerbe

• Ohne vorherige Bestellung 
• außerhalb der gewerblichen Niederlassung/ohne eine solche zu haben
• Waren vertreiben, ankaufen
• Leistungen anbieten
• Bestellungen auf Leistungen aufsuchen

Reisegewerbekartenpflicht gilt nicht mehr für Arbeitnehmer!
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Keine Reisegewerbekarte erforderlich:

• Teilnahme an festgesetzten Märkten

• Vertrieb von Lebensmitteln o. a. Waren des täglichen Bedarfs von
Verkaufswagen/Ständen in regelmäßigen kürzeren Abständen an der selben 
Stelle. Aber: Anzeigepflicht bei BZA.

Nicht erlaubt:

• Vermittlung von Darlehen

• Verkauf von Edelmetallen (Ausnahme: Silberschmuck etc. bis 40 Euro)

• Verkauf von Edelsteinen, Schmucksteinen und synthetischen Steinen, Perlen

• Arzneimittel

• Alkohol, außer Bier und Wein in verschlossenen Behältnissen

Weitere Informationen: www.ihk-berlin24 .de Dokument Nr. 21017
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5. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Gewerbe
• Anlagenvermittlung
• Anlageberater (neu seit 11/2007)
• Arbeitnehmerüberlassung
• Auktionator/Versteigerer
• Automatenaufsteller
• Bauträger
• Bewachungsgewerbe
• Darlehensvermittlung
• Detektei
• Finanzdienstleistung
• Finanzierungsleasing und Factoring
• Finanzierungsvermittlung 
• Finanzmakler
• Gaststätten mit Alkoholausschank

• Grundstücksmakler
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• Güterkraftverkehr
• Imbissbetrieb mit Alkoholausschank
• Immobilienmakler
• Krankentransporte
• Kreditvermittlung
• Mietwagenverkehr
• Pfandleiher
• Reisebüro
• Spiele mit Gewinnmöglichkeit
• Spielgeräteaufstellung
• Taxiunternehmen
• Versicherungsvermittler /-makler /-berater (seit 22.5.2007)
• Wertpapierdienstleistungen
• Wohnungsvermittler

Weitere Infos: www.ihk-berlin24.de Dokument Nr. 22772
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6. Scheinselbstständigkeit:

Definition: Scheinselbständigkeit ist, wer eine selbständige

Erwerbstätigkeit beim Gewerbeamt und / oder Finanzamt angemeldet hat,

obwohl die Vorraussetzungen für eine unselbständige Erwerbstätigkeit 

vorliegen, er also tatsächlich abhängig beschäftigt ist.
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Kriterien für eine Scheinselbständigkeit

• keine versicherungspflichtigen AN

• auf Dauer und im Wesentlichen nur ein Auftraggeber: Ausnahme: 
Existenzgründer, 3 Jahre Gründungsphase, „wesentlich“: 5/6 der 
Gesamteinkünfte von einem Auftragsgeber, Ausnahme: projekt-

bezogene Tätigkeiten, die nicht länger als ein Jahr dauern 

(Bsp. beratende Ing.).
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• Bei diesem Auftragsgeber arbeiten AN, die dieselbe Tätigkeit 
ausführen, sog. „arbeitnehmertypische Tätigkeiten“: Tätigkeiten, die 
man nur als AN ausüben kann, z. B. Sekretärin, Regalauffüller, 
Kranfahrer,..... Unterliegen den Weisungen des AG, sind in Arbeits-
organisation des AG eingebunden. 

• Keine typischen Merkmale unternehmerischen Handelns: werben, 
Firmenschild, Briefpapier, Visitenkarten,......

• Davor bei AG mit gleicher Tätigkeit als AN gearbeitet

Weitere Infos: www. ihk-berlin24.de Dokument Nr. 2770

Bei Zweifeln: Antragsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund: 
Ruhrstr. 2, 10704 Berlin, Tel. 865-1


